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Senatsverwaltung für 

Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz 

 

 

 

 

Herrn Abgeordneten Gunnar Lindemann (AfD) 

über 

den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin 

 

über Senatskanzlei - G Sen - 

 

 

A n t w o r t 

auf die Schriftliche Anfrage Nr. 19/12079 

vom 03.06.2022 

über 9 Euro Ticket und Ticketverkauf 

 

 

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt: 

 

Vorbemerkung der Verwaltung: 

Die Schriftliche Anfrage betrifft (zum Teil) Sachverhalte, die der Senat nicht aus eigener 

Zuständigkeit und Kenntnis beantworten kann. Er ist gleichwohl um eine sachgerechte Antwort 

bemüht und hat daher den Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) um Stellungnahme 

gebeten, die bei der nachfolgenden Beantwortung berücksichtigt ist. 
 

 

Frage 1:  

 

Wieviel 9 Euro Tickets wurden für den Monat Juni 2022 bisher von der BVG und der S Bahn Berlin (jeweils separat 

angeben) verkauft? 

 

Antwort zu 1:  

 

Zum 19.06.2022 wurden seitens der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) AöR für die Monate Juni 

bis August 2022 insgesamt 1.052.509 Neun-Euro-Tickets verkauft, etwa ein Drittel davon über 

digitale Verkaufskanäle. Bei der S-Bahn Berlin wurden bis zum 19.06.2022 für die Monate Juni 

bis August 2022 insgesamt 446.414 Fahrscheine verkauft.  
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Frage 2: 

 

Wie viele Monatskarten (Barzahler) wurden für den Monat Mai 2022 von der BVG und der S Bahn Berlin (jeweils 

separat angeben) verkauft? 

 

Frage 3: 

 

Wie viele 10 Uhr Monatskarten (Barzahler) wurden für den Monat Mai 2022 von der BVG und der S Bahn Berlin 

(jeweils separat angeben) verkauft? 

 

Frage 4: 

 

Wie viele ermäßigte Monatskarten für Berlinpassinhaber (Barzahler) wurden für den Monat Mai 2022 von der BVG 

und der S Bahn Berlin (jeweils separat angeben) verkauft? 

 

Frage 5: 

 

Wie viele ermäßigte Monatskarten für Berlinpassinhaber (Barzahler) werden monatlich im Durchschnitt von der BVG 

und der S Bahn Berlin (jeweils separat angeben) verkauft? 

 

Frage 6: 

 

Wie viele Monatskarten und 10 Uhr Monatskarten (Barzahler) werden monatlich im Durchschnitt von der BVG und 

der S Bahn Berlin (jeweils separat angeben) verkauft? 

 

Antwort zu 2 bis 6: 

 

Die Fragen 2 bis 6 werden wegen ihres Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet. 

 
 BVG S-Bahn 

 monatl. Durchschnitt 

1/2022-4/2022 

Mai 2022 monatl. Durchschnitt 

1/2022-4/2022 

Mai 2022 

Monatskarten (Umweltkarten, 

Ausbildung, Fahrrad) 

62.610 44.232 35.072 27.170 

10-Uhr-Monatskarten 11.769 6.861 3.616 2.254 

Berlin-Ticket S 99.128 65.029 28.882 21.972 

 

 

Frage 7: 

 

Wie hoch ist demnach der Einnahmeverlust bei der BVG und der S Bahn Berlin durch den Verkauf des 9 Euro Tickets? 

 

Antwort zu 7: 

 

Der tatsächliche Einnahmenverlust bei der BVG und der S-Bahn Berlin lässt sich aus 

verschiedenen Gründen aktuell noch nicht beziffern. Das ist im Wesentlichen darauf 

zurückzuführen, dass bislang Daten erst für nicht ganz drei Wochen des dreimonatigen 

Aktionszeitraums vorliegen, das Neun-Euro-Ticket im Vorverkauf für alle drei Aktionsmonate 

erworben werden kann und viele Vertriebsdaten erst im Nachgang vorliegen werden. Auch ist zu 
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trennen zwischen den Mindererlösen, die noch pandemiebedingt auftreten und den 

Mindererlösen aufgrund des Neun-Euro-Tickets. Im Schienenpersonennahverkehr (SPNV), das 

umfasst den Eisenbahn-Regionalverkehr und den S-Bahnverkehr, geht der VBB aufgrund des 

Neun-Euro-Tickets von einem Erlösrückgang in Höhe von ca. 90 % aus. 
 

 

Frage 8: 

 

Wer gleicht den Einnahmeverlust in welcher Höhe konkret aus? 

 

Antwort zu 8: 

 

Die Mindererlöse bei der BVG AöR werden durch das Land Berlin, bei der S-Bahn Berlin GmbH 

durch die beiden Länder Berlin und Brandenburg ausgeglichen werden, die hierfür zweck-

gebunden vom Bund mit erhöhten Regionalisierungsmitteln ausgestattet werden. Siehe hierzu 

§ 8 Regionalisierungsgesetz (RegG) in der Fassung vom 25. Mai 2022. Hierzu stehen für das 

Land Berlin 226,1 Mio. Euro zur Verfügung. 
 

 

Frage 9: 

 

Welche konkreten zusätzlichen Fahrtangebote hat die BVG seit dem 1. Juni wegen des 9 Euro Tickets veranlasst? 

 

Antwort zu 9: 

 

Die BVG hat keine zusätzlichen Fahrtangebote veranlasst, da sie im Rahmen des Verkehrs-

vertrages mit dem Land Berlin Auftragnehmer ist. Die Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, 

Verbraucher- und Klimaschutz hat in ihrer Funktion als ÖPNV-Aufgabenträger zusätzliche 

Verkehrsangebote bei der BVG bestellt. Zur Übersicht über die von der Senatsverwaltung für 

Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz veranlassten Angebote wird auf die 

diesbezügliche Pressemitteilung verwiesen, die unter dem folgenden Link abrufbar ist: „Berlin.de 

– 9-Euro-Ticket: Verstärkter Einsatz von Bussen und Bahnen in Berlin“ – 

https://www.berlin.de/sen/uvk/presse/pressemitteilungen/ 

2022/pressemitteilung.1208805.php. 
 

 

Frage 10: 

 

Welche Kosten verursachen diese zusätzlichen Fahrtangebote konkret? Wer trägt diese zusätzlichen Kosten in 

welcher Höhe? 

 

  

https://www.berlin.de/sen/uvk/presse/pressemitteilungen/2022/pressemitteilung.1208805.php
https://www.berlin.de/sen/uvk/presse/pressemitteilungen/2022/pressemitteilung.1208805.php
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Antwort zu 10: 

 

Die zusätzlichen Verkehrsangebote werden im Rahmen des laufenden Verkehrsvertrags von der 

BVG erbracht und vom Land Berlin finanziert. Es fallen keine zusätzlichen Kosten im Verkehrs-

vertrag mit der BVG an, da die zusätzlichen Verkehrsleistungen mit nicht erbrachten Verkehrs-

leistungen aus den Monaten Januar – April 2022 verrechnet werden, die die BVG wegen erhöhter 

Krankenstände und Beschäftigten in Quarantäne zum damaligen Zeitpunkt nicht erbringen 

konnte. 

 

 

Berlin, den 22.06.2022 

 

 

In Vertretung 

Dr. Meike Niedbal 

Senatsverwaltung für 

Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz 


